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Neuabschluss aller Betreuungsverträge für OGS und Kurzbetreuung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass sowohl für die OGS als auch für die 
Kurzbetreuung an all unseren Schulstandorten ein Neuabschluss der Betreuungsverträge ab 
dem nächsten Schuljahr erforderlich ist. Sofern Ihr Kind auch im Schuljahr 2025/2026 an den 
außerunterrichtlichen Angeboten der Stadt Meinerzhagen teilnehmen soll, ist somit ein neuer 
Vertragsabschluss notwendig.  
Diese Maßnahme dient der Aktualisierung und redaktionellen Anpassung unserer Verträge 
gemäß den geltenden Bestimmungen. Darüber hinaus erhalten Sie künftig mit Abschluss 
des Betreuungsvertrages eine Anmeldebestätigung.  
 
Im Zuge der Vertragserneuerung ist es zudem erforderlich, dass Sie die gemäß § 6 der 
Elternbeitragssatzung OGS notwendigen Einkommensnachweise aus dem Jahr 2024 
einreichen. Diese Nachweise sind maßgeblich für die Berechnung der OGS-Beiträge und 
müssen vollständig eingereicht werden, andernfalls ist kein Vertragsabschluss möglich. 
Darüber hinaus müssen diese jährlich eingereicht werden.  
 
Sollten Sie weiterhin einen Betreuungsplatz für Ihr Kind in Anspruch nehmen wollen, bitten 
wir Sie daher dringend, die erforderlichen Unterlagen fristgerecht bis zum 31.05.2025 
einzureichen. 
Sofern Sie bereits einen Betreuungsvertrag abgeschlossen haben, werden Ihnen die neuen 
Vertragsunterlagen samt Anlagen auf dem Postweg zugesandt. 
 
Bitte beachten Sie, dass ein bis zum 31.05.2025 ausbleibender Neuabschluss des 
Betreuungsvertrags als Kündigung des bestehenden Vertrages zum Ende des laufenden 
Schuljahres gewertet wird.  
 
Für Rückfragen oder weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag: 
 
gez. Diergardt 


